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Reglement über die Auflösung der Neubewertungsreserve 

 
Reglement über die Auflösung der Neubewertungsreserve 

der Einwohnergemeinde Oberlangenegg 
 
 
Die Einwohnergemeinde Oberlangenegg gestützt auf Art. T2-3 Abs. 2 Ziff. 7 der Gemeindever-
ordnung (GV) vom 16. Dezember 19981 

 
beschliesst: 

 
Zweck Art. 1  Das Reglement regelt die Auflösung der Neubewertungsre-

serve (Konto 29600.01) ab dem sechsten Jahr nach Einführung von 
HRM2 in Abweichung von Art. T2-3 Abs. 2 Ziff. 6 GV in der Gemein-
de Oberlangenegg. 

 
 
Auflösung der Neubewer-
tungsreserve 

Art. 2  Die Neubewertungsreserve wird über 10 Jahre linear aufge-
löst. 

 
 
Entnahme aus der Neube-
wertungsreserve 

Art. 3  Entnahmen aus der Neubewertungsreserve sind nur im Um-
fang von Artikel 81a Abs. 2 GV nach Aufbrauchen der Schwan-
kungsreserve gestattet (Art. T2-3 Abs. 2 Ziff. 3 Bst. b GV) 

 
 
Inkrafttreten Art. 4   Dieses Reglement tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 

Genehmigung 
 
Dieses Reglement wurde mittels Urnenabstimmung der Einwohnergemeinde Oberlangenegg 
vom 20. Dezember 2020 mit 66 Stimmen zu 3 Gegenstimmen angenommen. 
 
 
Oberlangenegg, 20. Dezember 2020 EINWOHNERGEMEINDE OBERLANGENEGG 
 Der Gemeindepräsident: Die Gemeindeverwalterin: 

 sig. U. Aeschlimann sig. S. Käser 
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Auflagezeugnis 
 
Die unterzeichnende Gemeindeverwalterin von Oberlangenegg bescheinigt: 
 
1. Das Reglement über die Auflösung der Neubewertungsreserve lag vom  

12. November 2020 – 20. Dezember 2020 auf der Gemeindeverwaltung Oberlangenegg 
öffentlich auf. Die Auflage wurde im Amtsanzeiger Nr. 46 vom 12. November 2020 und  
Nr. 47 vom 19. November 2020 bekanntgegeben. 

 
2. Das Reglement über die Auflösung der Neubewertungsreserve wurde mittels Urnenab-

stimmung am 20. Dezember 2020 genehmigt. 
 
3. Gegen die Abstimmung wurde während der gesetzlichen Frist von 30 Tagen keine Be-

schwerde erhoben. Es ist somit rechtskräftig. 
 
 
Oberlangenegg, 04. Februar 2021 Gemeindeverwaltung Oberlangenegg 
  Die Gemeindeverwalterin: 
 sig. Stephanie Käser 
 
 
Veröffentlichung der Inkraftsetzung im Thuner Amtsanzeiger vom 04. und 11. Februar 2021 
 


